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Satzung der Stadt Eschweiler 

über die Verlängerung der Veränderungssperre im Geltungsbereich  

der 7. Änderung des Bebauungsplanes 63 – Dürener Straße/Südstraße – 
vom ........................... 

 

(Satzung Nr. 29) 

 

 

Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in der zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 7 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) 
in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Eschweiler in seiner Sitzung am _______.2020 folgende 
Satzung beschlossen: 

§ 1  
Zu sichernde Planung 

Der Planungs-, Umwelt- und Bauausschuss der Stadt Eschweiler hat in seiner Sitzung am 10.11.2016 für den in 
§ 2 bezeichneten Geltungsbereich den Aufstellungsbeschluss für die 7. Änderung des Bebauungsplans 63  
– Dürener Straße/Südstraße – beschlossen.  

Zur Sicherung der Planung wird für diesen Geltungsbereich die Satzung über die Verlängerung der Verände-
rungssperre erlassen.  

§ 2  
Räumlicher Geltungsbereich 

Die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre erstreckt sich auf die nachstehenden Flurstücke 
Gemarkung Eschweiler, Flur 57, Flurstücke 247, 461, 480, 488, 249 und teilw. 481 im Geltungsbereich der 7. 
Änderung des Bebauungsplans 63 – Dürener Straße/Südstraße –. Der räumliche Geltungsbereich wird begrenzt 

- im Norden durch die „Dürener Straße“, 
- im Osten durch die Straße „Königsbenden“, 
- im Süden durch die südliche Parzellengrenze des Flurstücks 481 (Gemarkung Eschweiler, Flur 57), 
- im Westen durch die westliche Parzellengrenze des Flurstücks 247 (Gemarkung Eschweiler, Flur 57). 

Die genaue Abgrenzung ist in der Karte, die als Anlage zur Satzung über die Verlängerung der Veränderungs-
sperre Bestandteil dieser Satzung ist, dargestellt. 
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§ 3  
Rechtswirkungen der Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre und Ausnahmen 

(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre (§ 2) dürfen 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden,  

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, 
deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorge-
nommen werden. 

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Satzung über die Verlänge-
rung der  Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden.  

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der erstmals erlassenen Satzung über die Veränderungssperre bau-
rechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungs-
rechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten dieser Satzung hätte begonnen 
werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre nicht berührt. 

§ 4  
Inkrafttreten 

Mit der Bekanntmachung tritt die Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre in Kraft. Sie tritt außer 
Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlossen ist, spätestens nach Ablauf von 
einem Jahr. Auf diese Frist ist der seit Zustellung der ersten Zurückstellung eines Baugesuches nach § 15 Abs. 1 
BauGB abgelaufene Zeitraum anzurechnen. 

 

Eschweiler, den ......................... 

 

 

 

Leonhardt 
Bürgermeisterin 
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